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RS OGH 1986/3/5 3Ob506/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.03.1986

Norm

ZPO §235 F

Rechtssatz

Wenn sich bei einer GmbH & Co KG, bei der auch der Komplementär beklagt ist, erweist, daß eine andere GmbHG & Co

KG mit eben diesem Komplementär in Anspruch genommen werden soll und die Klage gegen die KG zurückgenommen

wurde, ist die Klagsänderung hinsichtlich der Komplementär GmbH zulässig.
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